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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

96/16/0287 

Rechtssatz 

Die von allen Bewerbern begehrte Amtshandlung ist die Zuteilung von Kontingenterlaubnisscheinen eines 
Staates bis zu dem in den Formularen jeweils angeführten Höchstausmaß. Es kommt zu keiner gesonderten 
Prüfung und Entscheidung über jeden einzelnen im Formular angeführten, vom Bewerber begehrten 
Erlaubnisschein, sondern zur Verteilung vorhandener Erlaubnisscheine in einem bestimmten Ausmaß an jeden 
Bewerber. Es besteht somit ein sachlicher Zusammenhang zwischen den begehrten Erlaubnisscheinen, der 
dadurch zum Ausdruck kommt, daß nur eine Amtshandlung hinsichtlich aller Erlaubnisscheinbegehren eines 
Bewerbers für einen Staat, nicht aber für jeden begehrten Erlaubnisschein gesondert vorgenommen wird. Daraus 
folgt, daß nur ein Ansuchen vorliegt. 


